Der Entwurf des Bayerischen Heilbäderverbandes für ein mögliches Gästeanschreiben lautet wie folgt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

...

Die unsägliche Diskussion zur aktuellen Gesundheitsreform hat für sehr viel Verwirrung gesorgt. Etwas Positives konnte für die Kurorte erreicht werden: Stationäre und ambulante Rehabilitationsmaßnahmen wurden zu Pflichtleistungen der Krankenkassen. 

Dies gilt leider nicht für die ambulanten Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten (früher: offene Badekur). Für diesen Bereich wurde aber ein sogenannter Prüfungsauftrag erteilt; das heißt, dass über den Zeitraum eines Jahres die Genehmigungspraxis der Krankenkassen für ambulante Vorsorgeleistungen überprüft wird. Sollte dabei festgestellt werden, dass vermehrt wirtschaftliche Gründe zur Ablehnung von Anträgen führen, wird der Gesetzgeber dagegen vorgehen.

Wir möchten Sie deshalb bitten , sofern es medizinisch sinnvoll bzw. notwendig ist (beraten Sie sich hierzu mit Ihrem Arzt), in diesem Jahr einen Antrag auf ambulante Vorsorgeleistung in ... zu stellen – auch dann, wenn die 3-Jahresfrist noch nicht abgelaufen ist.

...

Mit freundlichen Grüßen

